
Zeichen dafür, daß die für einen Vortrag vor Kreis
richtern viel zu theoretischen Ausführungen des Refe
renten nicht von allen verstanden wurden und daß 
die Fülle der Hinweise, der kritischen Beobachtungen 
und der Forderungen an die richterliche Arbeit erst 
des Durchdenkens bedürfen, bevor sie durch eigene 
Beobachtungen und Erfahrungsberichte bestätigt, er
gänzt oder auch in Zweifel gezogen werden können. 
Im Gegensatz zu den anderen Referaten dieser Tagung 
konnte es zu diesem Thema nicht die vorher über
legten und formulierten Fragen geben, die aus be
stimmten zur Entscheidung stehenden Verfahren ent
standen waren1).

Aus der so oft schon betonten erzieherischen Funk
tion der Rechtsprechung ergibt sich, wie der Referent 
ausführte, die Notwendigkeit, jeden Prozeß und jedes 
Urteil überzeugend zu gestalten. So wird auch nach 
einem von ihm zitierten Wort von Wyschinski

„die Bedeutung des Zivilurteils nicht so sehr 
durch den Gegenstand des einzelnen Zivilrechts
streits bestimmt als vielmehr durch die Über
zeugungskraft der richterlichen Argumentation und 
der dem Urteil zugrunde gelegten Beweise, dadurch, 
daß eine überzeugende Beantwortung der mit dem 
einzelnen Rechtsstreit in Zusammenhang stehen
den Fragen die politische und gesellschaftliche Be
deutung des Urteils und damit auch die Autorität 
des Staates im ganzen, die Autorität des Gesetzes 
selbst erhöht und daß dies alles wiederum eine 
Festigung der Disziplin der Massen, eine Erhöhung 
des Gefühls der Verantwortung und der Achtung 
der Regeln des Gemeinschaftslebens zur Folge hat.“

Unter den Voraussetzungen, die für die Entwicklung 
einer derartigen Spruchtätigkeit in Zivil- und Familien
sachen unerläßlich sind, nannte Püschel die Ermittlung 
der objektiven Wahrheit und die methodisch einwand
freie Beurteilung des Tatsachenmaterials auf der 
Grundlage der marxistischen Dialektik sowie die über
zeugende Widerspiegelung dieses Arbeitsergebnisses 
bei der Gestaltung des Urteils. Er verdeutlichte diese 
Begriffe durch die Heranziehung von Aussprüchen 
Wyschinskis und Kalinins und brachte eine Anzahl 
von Beispielen — zumeist negativer Art — aus der 
Tätigkeit unserer Gerichte.

Als ein besonders krasses Beispiel für den vollstän
digen Verzicht der Gerichte auf die Erforschung der 
materiellen Wahrheit — und damit zwangsläufig auf jede 
Überzeugungskraft — geißelte Püschel das z. Z. noch 
keineswegs überwundene sog. „einverständliche Schei
dungsverfahren“. Jedes Zurückweichen des Gerichts 
vor der Aufgabe der Ermittlung der objektiven Wahr
heit leistet gerade in Ehesachen dunklen und unlaute
ren Machenschaften Vorschub, zu denen eine ungesetz
liche Verfügung der Parteien über den Bestand der 
Ehe führt; mit einer solchen Spruchpraxis wird eine 
wichtige Grundlage unseres Gemeinschaftslebens unter
graben; die Parteien, die das Urteil als Dokument in 
die Hände bekommen und aufbewahren, werden Zeit 
ihres Lebens, wenn nicht mit Abscheu, so doch min
destens mit Geringschätzung und Gleichgültigkeit an 
den Eheprozeß, an die ganze Art und Weise zurück
denken. mit der das Gericht hier an seine Aufgabe 
herangegangen ist* 2).

Der Referent ging dann auf die Erfordernisse der 
Beweisführung in Zivilprozessen ein. Er wandte sich 
scharf gegen eine von unseren Gerichten geübte Praxis, 
wonach die Regeln über die Verteilung der Prozeß
gefahr zu Regeln über den prinzipiellen Umfang der 
Darlegungspflicht Und der Beweisführungspflicht ge
macht werden und so das Gericht „zu einer von vorn
herein opportunistischen Haltung bei der Erforschung 
der objektiven Wahrheit verleitet“ wird3).

1) Sicherlich wird der Inhalt dieses Referats nach nochmali
ger Überarbeitung und Ergänzung durch weitere praktische 
Beispiele dann zu einer wirklichen Hilfe für die Praxis wer
den, wenn der Referent seine Absicht verwirklicht, zu diesem 
Thema eine selbständige Schrift zu publizieren.

2) vgl. hierzu auch N.T 1953 S. 556.
s) vgl. hierzu Rothschitd-Hintze, S. 641 ff. dieses Heftes sowie

die Entscheidung des ÖG vom 28. Juli 1953, S. 659 dieses Heftes.

Die Überzeugungskraft des Urteils wird auch von 
der Art seiner Verkündung beeinflußt. Mit Recht be
anstandete Püschel die viel zu häufig angewandte 
Praxis, bei Entscheidungsterminen sog. Niemands
protokolle anzufertigen und dann Protokoll und Urteil 
zur Einsicht in der Geschäftsstelle auszulegen, ohne 
sich durch Aufruf davon zu überzeugen, ob nicht 
wenigstens eine der Parteien erschienen ist und be
jahendenfalls das Urteil vor ihnen zu verkünden.

Der Referent beschäftigte sich mit den vielfach recht 
großen Mängeln in der Darlegung von Tatbestand und 
Entscheidungsgründen. Er wies nach, daß die mangel
hafte Gestaltung des Tatbestandes auf der unvoll
kommenen Beherschung des Streitstoffes durch das Ge
richt beruht, und er empfahl, im Rahmen der Prozeß
geschichte kurz aufzuzeigen, was das Gericht selbst 
zur Förderung des Prozesses, zur Herbeiführung der 
Entscheidungsreife und zur Klarstellung des von den 
Parteien oft nur zusammenhanglos und unvollständig 
vorgetragenen Tatsachenmaterials getan hat.

Soll ein Urteil Überzeugungskraft haben, so muß 
es in klarer, allgemeinverständlicher Sprache abgefaßt 
sein. Man kann Püschel nur zustimmen^ wenn er hier 
auf die unlösliche Verbindung von Sprache und Den
ken hinweist und damit von vornherein alle Aus
flüchte und Beschönigungen, daß man eben „keinen 
besseren Stil habe“, abschneidet. Die Art des Spre
chens ist die Art des Denkens; geordnetes, klares 
Durchdenken des gesamten Prozeßstoffes ermöglicht 
auch die erforderliche überzeugende Formulierung.

Als eine wesentliche Ergänzung dieses Referats ver
dient der Diskussionsbeitrag von O s t m a n n Erwäh
nung, der sich gegen die vielfach formale und unleben
dige Darstellung wandte und die Unterschätzung der 
Rolle des sozialistischen Rechtsbewußtseins mit Recht 
kritisierte.

I I
Auf der Nachmittagssitzung ergab sich zu den Aus

führungen von K l a r  über einige Fragen des Familien
rechts eine besonders umfangreiche und lebhafte Dis
kussion, in der sowohl grundsätzliche Probleme als 
auch Einzelfragen des Themas von den verschieden
sten Seiten erörtert wurden.

Diese Diskussion war insofern fruchtbar, als sie 
einige falsche Rechtsauffassungen, darunter die An
wendung des „Zwickauer Schlüssels“ korrigierte. Der 
Referent wollte nicht einen allgemeinen Überblick über 
die im Zusammenhang mit der Gleichberechtigung der 
Geschlechter stehenden Rechtsfragen geben, sondern 
einige bestimmte, an ihn herangetragene Fragen be
antworten. Als ein erfreulicher Umstand ist zu ver
zeichnen, daß diese Fragen überwiegend aus dem 
Kreise der Praktiker gestellt waren und daß diese 
auch den Hauptanteil der Diskussion trugen.

Der Referent wies zu Beginn seiner Ausführungen 
darauf hin, daß es die Aufgabe des Gerichts sei, den 
k o n k r e t e n  Fall zu entscheiden, und daß eine falsche 
Verallgemeinerung von veröffentlichten Entscheidungen 
zu Fehlentscheidungen führen muß. Wenn eine Ent
scheidung wegen ihrer über den konkreten Fall hinaus
gehenden Bedeutung veröffentlicht wird, so darf das 
nicht dazu führen, nur den veröffentlichten Rechtssatz 
anzusehen und ihn ohne genaue Überprüfung des vor
liegenden Sachverhalts schematisch zu übertragen. 
Zwar ist eine veröffentlichte Entscheidung auch unter 
dem Gesichtspunkt der Anleitung und Hilfe für die 
Instanzgerichte anzusehen, doch entbindet dies den 
Richter nicht von der Verpflichtung, eine e i g e n e  
Entscheidung zu treffen. Dieser Hinweis gilt besonders 
für scheinbar oder wirklich „ähnliche“ Fälle, da hier die 
Versuchung kritikloser Übernahme besonders groß ist. 
Wie eine unzulässig verallgemeinernde Wiedergabe 
eines Urteils auch bei anderen Organen Schule macht, 
zeigt das von Neumann-Rothschild in der „Neuen 
Justiz“4) diskutierte Beispiel der „Volksstimme“, das 
sich in der Öffentlichkeit auswirkte.

Mit der Forderung, den konkreten Fall zu entschei
den, steht die weitere Forderung in Verbindung, in 
Ehesachen stets davon auszugehen, welcher Inhalt der 
Ehe in unserer Gesellschaftsordnung gegeben ist, mit
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4) NJ 1953 S. 555.


